
Schulsozialarbeit 

Schule 

• Info bezüglich Schulpflicht an Erziehungsberechtigte zu 

Beginn des Schuljahres (Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• Tägliche Kontrolle zu Beginn jeder Unterrichtsstunde 

(Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• z.B. Notenabfall beobachtbar? „schleichend“ => Eltern 

informieren 

• UE: Sofortiger telefonischer Kontakt (+Info an 

Schulsozialarbeiter) (Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• Unterstützung durch Beratungslehrer des 

Landesschulamtes  

 
 

• Info bezüglich Schulpflicht an Erziehungsberechtigte zu 

Beginn des Schuljahres (Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• Tägliche Kontrolle zu Beginn jeder Unterrichtsstunde 

(Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• z.B. Notenabfall beobachtbar? „schleichend“ => Eltern 

informieren 

• UE: Sofortiger telefonischer Kontakt (+Info an 

Schulsozialarbeiter) (Verantwortung: Schule – Lehrer) 

• Unterstützung durch Beratungslehrer des 

Landesschulamtes  

 
 

mit Schüler/ Eltern in 

Absprache mit Lehrer 

Gespräch 

kommt nicht zustande 

Gespräch 

kommt nicht zustande 

Anlage 1 (entsprechend Runderlass vom 

14.1.2015) 

Anlage 1 (entsprechend Runderlass vom 

14.1.2015) 

Anlage 2 Anlage 2 

Anlage 4 + Informationen mit 

Sachstandsbericht (Anlage 3) 

+ 

eingeleiteten Maßnahmen  

an: 

• Fachbereich Bildung,  

• Landesschulamt  verantw. schulfachl. 

Referent, 

• Team Allgemeine 

Ordnungsangelegenheiten, FB Sicherheit 

Anlage 4 + Informationen mit 

Sachstandsbericht (Anlage 3) 

+ 

eingeleiteten Maßnahmen  

an: 

• Fachbereich Bildung,  

• Landesschulamt  verantw. schulfachl. 

Referent, 

• Team Allgemeine 

Ordnungsangelegenheiten, FB Sicherheit 

Schüler im 

Unterricht 

Schüler im 

Unterricht 

mit Eltern/ Schüler 

Schuljahresanfang: 

Sensibilisierung der Lehrer 

zu Formen der Schulverweigerung 

Kooperation 

Jugendhilfe 

Unterstützungsangebote 

Information durch: 

Multiplikatorentätigkeit: Lehrer 

(Elternabende), Schulsozialarbeit, Eltern, 

Jugendamt, Landesschulamt usw. 

weiteres Gespräch 

anbieten 
(mind. 2. Gespräch)  

nein 

Helferkonferenz  

bei ausgereizten 

schulischen 

Maßnahmen mit allen 

Beteiligten (Schüler, 

Eltern, Lehrer,  

      Unterstützer) 

• Klarheit der Rollen schaffen,  

• Verbindliche Vereinbarungen 

treffen 

• Handlungsabläufe festlegen 

Verantwortlichkeiten festlegen 

Gespräch 
kommt zustande 

erfolgreich 

Beratungsgespräche /Anlaufstellen/Unterstützungsangebote  

Feststellung eines Hilfebedarfs bezüglich Schulverweigerung 

Klärung erfolgt 

ja 

nein 

„Rückkopplungsschleife“ 

Eltern, Schüler – Schule, Schulsozialarbeit – 

Unterstützungsangebot – u.U. ASD 

„Rückkopplungsschleife“ 

Eltern, Schüler – Schule, Schulsozialarbeit – 

Unterstützungsangebot – u.U. ASD 

ja nein 
Hilfe wird angenommen 

Stetiger Austausch mit Schule + Eltern,  

u.U. Schulsozialarbeit, ASD 

weiterer Hilfebedarf festgestellt 

erfolgreich nein 

Weitervermittlung 

und teilweise 

paralleles Arbeiten 

Neue Abstimmung 

Nicht passgenau 

(     Neujustierung) 

Eltern/ Schüler 

erhalten Handlungs-

empfehlung 

Schule, ASD und 

Schulsozialarbeit 

werden  informiert. 

Neue Beratung bei / 

in ASD, Schule, 

Schulsozialarbeit 

etc., bis Hilfe/ 

Angebot 

angenommen wird  

Schüler im 

Unterricht 

Schüler im 

Unterricht 

Einladung zum Gespräch mit Lehrer und Schulsozialarbeiter –  

individuell, nach Absprache 

Einladung zum Gespräch mit Lehrer und Schulsozialarbeiter –  

individuell, nach Absprache 

Ablaufschema bei Schulverweigerung – Stadt Halle (Saale) 

erfolglos 

Stadt Halle (Saale) – Fachbereich Bildung – Qualitätszirkel Jugendhilfe-Schule als AG nach § 78 SGB VIII  - Stand: 13.07.2015 
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